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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1969

Norm

ABGB §523 A

ZPO §226 IIB12

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Es kann nicht gesagt werden, daß in allen Fällen, in denen ein Zuwiderhandeln gegen die Duldungsp8icht noch nicht

vorliegt, eine Unterlassungsklage nicht in Betracht kommt. Maßgebend ist, ob ein Recht Rechtsschutzbedürfnis der

Kläger zu bejahen ist. Ob es vorhanden ist, ergibt sich daraus, ob überhaupt ein Eingri> in die Rechtssphäre der Kläger

droht ( Fasching III S 15 ).

Entscheidungstexte

6 Ob 277/69

Entscheidungstext OGH 03.12.1969 6 Ob 277/69

Veröff: SZ 42/184

7 Ob 59/03g

Entscheidungstext OGH 28.04.2003 7 Ob 59/03g

Vgl auch; Beisatz: Einer konkret drohenden Verletzung der Stimmrechtsbindung (Syndikatsvereinbarung) kann mit

vorbeugender Unterlassungsklage begegnet werden. (T1); Veröff: SZ 2003/45
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